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augfalleng her ©päpne unb megen gortfallg gu häufigen
Heraugnepmeng ber Scorer gang toefentlidj ©influp aitf bie

Konfifteng ber lepteren. 3)ie Perbefferung beS ©cpliffg er=

ftrecft fidp in ben Hmipifadjen auf bie ©nifernnng alter
burcf) ba§ gärten eutftanbenen Slbnormitäten rtnb auf bie

©rgieluitg genau gentrifcfjen Saufeng, fomie freien 2trbeiten§
ber Sourer.

„Sic Arbeiter" — al§ Slrtegêgejcfjrei
(©ine ©titbie Son Slrdjiteït ®. Kepler in ©t. ©alien.)

(gortfejjurtg.)
®er ©ogialigmug mill, bap jeber berfönlidtjen Seiftung

in ber Slrbeit ein Öuantum son Sebenggütern unb Sebengs

genup gufafle, roelcpeg ben Pebürfniffeu beg Slrbeitenbeit ge=

nüge unb bap nur bie Slrbeit ©igentpum fcpaffe mit Sluf*
fjebung beg ©rbrecptg unb ber engeren jjamilienbanbe, mos

mit er aber bie Pegiepung unb 3ftücfficE)t ber ©egenmart auf
bie 3ufunft locfert unb bamit in bie ©petepen ber 9iaturs
orbnung eingreifen mill, ©g ift Slufgabe jebeS Kulturftaa=
teg, ber fid) regenben ©elbftpütfe ber ©ebrüdten entgegengus
tommen. 3)a mo unter ber SlöucEjt äitperlicper SSerf)ältniffe
alle eigene Slnftrengung beg Slrbeiterftanbeg gur Pefferung
fetner Sage fepeitert, muß ber ©taat feine rettenbe §anb
reidien; biefe gorberung ift roeber etmag Peueg, nod) lîn=
erîfôrteë, fonbern eine fid) sen felbft. serftepenbe Konfequeng
unb eine 9lotpmenbigfeit auf frieblid^enx SBege. Henri ©eorg
in 9tems|)orf unb 9Jt ffflürfcheim in ®euifrf)lanb finb ißfabs
finber auf biefem SBege, bem beparrlicpen, aber fonft boff=

nungglofen $leip, burd) bie ©efammtpeit ein 9Jtittel ber

Rettung gu bieten, ol)ne llmfturg! ®er ©taat tann mit
einem blog ibealen Vermögen, nämlicp mit feinem Krebite,
in lepter Snftang pelfenh eingreifen, mie bag gang n"id)tig
and) son Saffalle geforbert roirb. ®arin liegt burdjaug feine
©efapr für bie fogiale Drbnung im ©taat, menn niept gus

gleicp geforbert mirb, baff ber befiplofe Ülrbeiterftanb aHein
ber ©taatbilbenbe fei unb bap ihm in ber ©egenmart bie

Herrfcpaft gufaHen müffe, etma mie gur Seit ber erften
frangöfifepen Resolution, alg ber Proletarier ©taatgmann
mar. Siefen Perfud) Eiat bie ©efepiepte alfo Bereits ge=

richtet, ©g bebürfte mirflicp einen fetjr geringen ©rab pos

litifeper Pilbung um glauben gu lönnen, ein ©tanb fönnte
je mit Negation ber anbern Kategorien unfereg fogialen
Sebeng gur aHgemeinen Sßoplfaprt führen! Um in ber niebs

rigften Hantirmtg etmag ©rflecflicpeg leiften gu fönnen mup
matt fie giterft erlernt haben; in nod) Siel höherem DJtaape

ift bag ber $aH bei ber ©eiftegarbeit für bie Söfung ber

pöcpften unb fäjmierigften fragen, ber nie ein eingelner
©tanb unb ber ungebilbetfte am aiïerroenigften aHein ge=

maepfen fein mirb!
SöiS jept mar, mit Slugnapme repitblifanifep gemaepfener

©taaten, in benen ber patrtotigmug über ben ©tänben unb
ben Parteien ftept, bie fonftitutioneHe SJionarcpie bie hefte

©taatgform gur §ebung unb ff-örberung beg Polfgmopleg,
bie eingige $orm ber Perfaffung, in ber bie freie organifepe
2BecpfeImirtung in bem 3ntereffe aHer ©täube ber ©efeH=

fepaft gemaprt merben fonnte itttb in ber gugleicp ber ©taatgs
popeit niept eine fcpranfenlofe, mopl aber eine mäcptige Pes

präfeniang gegeben morben ift. Ptlbung unb Permögen
finb berufen bie feinere ©itte, bie Humanität, bie freie uns
abpangige ©efinnmtg, melcpe in ber Rotp beg Sebeng nid}t
redpt gebeipen fann, gu pflegen, alle Kulturgüter gu pegen
unb Strabitiou unb SBeiterauggeftaltung gu förbern. SaffaHe
menbet fiep gu ©unften beg Proletariateg gegen bag Pürger=
tpum, meil bie Settungen fein funftionirenbeg ©epirn ges

morben feien unb eg son einer §anbsoH öerfommener Sitera=
ten opne ©parafter unb mit menig toiffenfdjaftlieper Pilbs

ung fiep leiten laffe. Seiber finb bie ©pmptome beg, öffents
liepen ©eifteg ber Son SaffaHe gegeiepneten pppfiognomie, auep
benen itnferen freien ©cpmeiger Pürgertpumeg niept gang uns
äpnlicp, sielfacp fogar gutreffenb, menn man beobaeptet son
mem bie öffentliche ©tnfiept unb Pteinung gropentpeilg ge=

ntaept unb beperrfept mirb. Sebocp burd) eine grope Pro=
letarierspeoolution bie gegenmärtige ©efellfepaft in bag ©paog
gurüdgufepleubern, ift ein mapnfinnigeg ©pperiment, aber fein.
Heilmittel für bie Piängel unferer ©efeUfcpaft.

®ie Serfipiebenen ©tänbe ber ©efeHfcpaft finb notpmens
big unb merben immer mieberfepreit, nur mit aitbern SESä-

gern; benn bag ©efep som Kreiglaitf beg ©toffeg in ber

9iatur perrfept auep in ber ©efeHfcpaft für bag Sufammen=
leben ber Ptenfcpen. Slucp ba ïanu man bag ©teigen unb
gaHen nieptk pinbern, nod) meniger aufheben; ba perrfcht
bieg ©efep gur ©rgiepung unferer fittlicpen ©nergie. 3pm ent«

gegengutreten, mit Perfucpen eg aufgupeben, ergielt nur fos
giale Rtipbilbungeu unb Kranfpeiten, Stagnation, geiftige
unb pppfifepe ©rfcplaffung. Slug bett Slrbeitern merben ben

pöpern ©tänben frifepe Kräfte gugefüprt unb aug jenen
merben Reprüfentasten mieber in ben naturmüipfigen 3ln=

fang perabgegogen, um fiep mieber gu serjüngen burd) bie

Slrbeit, um einen neuen Slnlauf gu pöperen Stelen nepmeit

gu fönnen. SaffaU'fcpe naturmibrige ©ppeîimente fönnen
biefen Kreiglauf fcpön ftören, aufheben fönnen fie bag ©e=.

fep nie nnb nimmer unb bag „Kriegggefcprei", bie „Slrbeiter",
mirb mit ben ©cpaümeHen oerflingen! SBenn eine Pölfg=
Bertretung, organifcp gufammengefept, für bie Hebung beg

Slrbeiterftanbeg nötpige Reformen ing SBerf fept aug eigenem
Smpulfe unb fubüentionirt roo eg nötpig ift, mirb bag Pe=

ftreben beg Proletariateg, bie Pegierung aHein in bie Hanb
gu befommen, gegenftanbglog! ®er gangen fogial=bemofrati=
fepen Slgitation mirb bamit alg gmeeftog ipr SebengnerS ab=

gefepnitten. Kein förperltcp unb geiftig gefunber Slrbeiter
mirb bag ©enie auf bem Piüeau ber DOiittelmäffigfeit gurüd=
gupalten auch nur Serfudjen mögen, bei ber Slugfidft, feine
eigene Slrbeitgfraft mertpöoHer matpen gu fönnen.

Piit ber Slufpebung Son ©runb= unb Pobenlatifunbien,
naip 9)1. fÇlûrfcpeimg ©runbrentenöerftattlicpung, ift eine Dr=
ganifation ber Strbeit möglid), bap ßonfumtion unb Pro=
buftion, bag Pebürfnip unb bie ipm abpelfenbe Strbeit in
rieptige Proportion gebradjt mürben Suerft

'

ergäbe fiip im=

merpin für eine ©taatgöermaltung bie Slufgabe, mo eg mög=
liep gu serpüten, bafe für einen Slrbeitggmeig eine tlebergapl
son Prbeitgfräften fid) aufammle, meil bag über bie 9iad)=

frage pinauggepenbe Angebot ber Ülrbeit, SBertp unb Preig
perabbrüeft. Slucp barattf mirb fepon sielfacp pingemirt't
unb foHte eg noep sielmepr gefepepen, bap jebeS Snbisibium
etmag Orbentlicpeg erlerne! SBenn ber Pefip an bie ©nt=

mid'lung ber Pebürfniffe gefnüpft fein mirb, birgt aud) bie

Konfurreng unb ber $reipanbel feine ©efapr mehr burcp
bie Unterfonfumation ober lleberprobuftion. ©ben burcp bie

©röpe ber Pebürfniffe unterfepeibet fid) bie Kultur ja som
9taturguftanbe. ®er empfunbene 9)îangel ntu^ mit bem

Pefipe maepfen, alg fteigenbeg Pebi'trfnife gu fteigenber 9cad)=

frage, naep ber ipr abpelfeitben Strbeit. Pur fo lauge ift
ber fÇsrtfipritt ber Kultur alg fym'tfcpritt ber Pebürfniffe im
©taube, ben SBertp ber SlrbeitSJräfte gu pebett im PHge=

meinen, alg audi bag Kapital für bie Kultur sou Sanb unb

Seuten, mie für bie Strbeit, eine peilbringenbe Potpmenbig=
feit für bie Probuftion ift. SDenn mie an ben Pefipmaipgs
tpum bie fteigenbe ©ntmidlung ber Pebürfniffe, fo ift ait
biefe mieber ©lücf unb greipeit ber Pefiplofen gefnüpft, gur
©runblage beg ©igentpumermerbeg.

Söie ber Pefip bag Pebürfttijg, b. p. auep ben Plan gel

persorbringt, fo mirb auep ber Plangel beg ©tngelnen gu
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ausfallens der Spähne und wegen Fortfalls zu häufigen
Herausnehmens der Bohrer ganz wesentlich Einfluß auf die

Konsistenz der letzteren. Die Verbesserung des Schliffs er-
streckt sich in den Hauptsachen auf die Entfernung aller
durch das Härten entstandenen Abnormitäten und auf die

Erzielung genau zentrischen Laufens, sowie freien Arbeitens
der Bohrer.

„Die Arbeiter" — als Kriegsgeschrei!
(Eine Studie von Architekt E. Keßler in St. Gallen.)

^Fortsetzung.)
Der Sozialismus will, daß jeder persönlichen Leistung

in der Arbeit ein Quantum von Lebensgütern und Lebens-
genuß zufalle, welches den Bedürfnissen des Arbeitenden ge-
nüge und daß nur die Arbeit Eigenthum schaffe mit Auf-
Hebung des Erbrechts und der engeren Familienbande, wo-
mit er aber die Beziehung und Rücksicht der Gegenwart auf
die Zukunft lockert und damit in die Speichen der Natur-
ordnung eingreifen will. Es ist Aufgabe jedes Kulturstaa-
tes, der sich regenden Selbsthülfe der Gedrückten entgegenzu-
kommen. Da wo unter der Wucht äußerlicher Verhältnisse
alle eigene Anstrengung des Arbeiterstandes zur Besserung
seiner Lage scheitert, muß der Staat seine rettende Hand
reichen; diese Forderung ist weder etwas Neues, noch Nn-
erhörtes, sondern eine sich von selbst verstehende Konsequenz
und eine Nothwendigkeit auf friedlichem Wege. Henri Georg
in New-Aork und M. Flürscheim in Deutschland sind Pfad-
finder auf diesem Wege, dem beharrlichen, aber sonst hoff-
nungslosen Fleiß, durch die Gesammtheit ein Mittel der

Rettung zu bieten, ohne Umsturz! Der Staat kann mit
einem blos idealen Vermögen, nämlich mit seinem Kredite,
in letzter Instanz helfend eingreifen, wie das ganz, gichtig
auch von Lassalle gefordert wird. Darin liegt durchaus keine

Gefahr für die soziale Ordnung im Staat, wenn nicht zu-
gleich gefordert wird, daß der besitzlose Arbeiterstaud allein
der Staatbildende sei und daß ihm in der Gegenwart die

Herrschaft zufallen müsse, etwa wie zur Zeit der ersten

französischen Revolution, als der Proletarier Staatsmann
war. Diesen Versuch hat die Geschichte also bereits ge-
richtet. Es bedürfte wirklich einen sehr geringen Grad Po-
litischer Bildung um glauben zu können, ein Stand könnte

je mit Negation der andern Kategorien unseres sozialen
Lebens zur allgemeinen Wohlfahrt führen! Um in der nied-
rigsten Hantirung etwas Erkleckliches leisten zu können muß
man sie zuerst erlernt haben; in noch viel höherem Maaße
ist das der Fall bei der Geistesarbeit für die Lösung der

höchsten und schwierigsten Fragen, der nie ein einzelner
Stand und der ungebildetste am allerwenigsten allein ge-
wachsen sein wird!

Bis jetzt war, mit Ausnahme republikanisch gewachsener

Staaten, in denen der Patriotismus über den Ständen und
den Parteien steht, die konstitutionelle Monarchie die beste

Staatsform zur Hebung und Förderung des Volkswohles,
die einzige Form der Verfassung, in der die freie organische

Wechselwirkung in dem Interesse aller Stände der Gesell-
schaft gewahrt werden konnte und in der zugleich der Staats-
Hoheit nicht eine schrankenlose, wohl aber eine mächtige Re-
präsentanz gegeben worden ist. Bildung und Vermögen
sind berufen die feinere Sitte, die Humanität, die freie un-
abhängige Gesinnung, welche in der Noth des Lebens nicht
recht gedeihen kann, zu pflegen, alle Kulturgüter zu hegen
und Tradition und Weiterausgestaltung zu fördern. Lassalle
wendet sich zu Gunsten des Proletariates gegen das Bürger-
thum, weil die Zeitungen sein funktionirendes Gehirn ge-
worden seien und es von einer Handvoll verkommener Litera-
ten ohne Charakter und mit wenig wissenschaftlicher Bild-

ung sich leiten lasse. Leider find die Symvtome des öffent-
lichen Geistes der von Lassalle gezeichneten Physiognomie, auch
denen unseren freien Schweizer Bürgerthumes nicht ganz un-
ähnlich, vielfach sogar zutreffend, wenn man beobachtet von
wem die öffentliche Einsicht und Meinung großentheils ge-
macht und beherrscht wird. Jedoch durch eine große Pro-
letarier-Revolution die gegenwärtige Gesellschaft in das ChaoS
zurückzuschleudern, ist ein wahnsinniges Experiment, aber kein

Heilmittel für die Mängel unserer Gesellschaft.
Die verschiedenen Stände der Gesellschaft sind nothwen-

dig und werden immer wiederkehren, nur mit andern Trm
gern; denn das Gesetz vom Kreislauf des Stoffes in der

Natur herrscht auch in der Gesellschaft für das Zusammen-
leben der Menschen. Auch da kann man das Steigen und

Fallen nicht hindern, noch weniger aufheben; da herrscht
dies Gesetz zur Erziehung unserer sittlichen Energie. Ihm ent-
gegenzutreten, mit Versuchen es aufzuheben, erzielt nur so-

ziale Mißbildungen und Krankheiten, Stagnation, geistige
und physische Erschlaffung. Aus den Arbeitern werden den

höhern Ständen frische Kräfte zugeführt und aus jenen
werden Repräsentanten wieder in den naturwüchsigen An-
fang herabgezogen, um sich wieder zu verjüngen durch die

Arbeit, um einen neuen Anlauf zu höheren Zielen nehmen

zu können. Lassall'sche naturwidrige Experimente können
diesen Kreislauf schon stören, aufheben können sie das Ge-
setz nie und nimmer und das „Kriegsgeschrei", die „Arbeiter",
wird mit den Schallwellen verklingen! Wenn eine Volks-
Vertretung, organisch zusammengesetzt, für die Hebung des

Arbeiterstandes nöthige Reformen ins Werk setzt aus eigenem

Impulse und subventionirt wo es nöthig ist, wird das Be-
streben des Proletariates, die Regierung allein in die Hand
zu bekommen, gegenstandslos! Der ganzen sozial-demokrati-
schen Agitation wird damit als zwecklos ihr Lebensnerv ab-
geschnitten. Kein körperlich und geistig gesunder Arbeiter
wird das Genie auf dem Niveau der Mittelmäßigkeit zurück-

zuhalten auch nur versuchen mögen, bei der Aussicht, seine

eigene Arbeitskraft werthvoller machen zu können.

Mit der Aufhebung von Grund- und Bodenlatifundien,
nach M. Flürscheims Grundrentenverstattlichung, ist eine Or-
ganisation der Arbeit möglich, daß Konsumtion und Pro-
duktion, das Bedürfniß und die ihm abhelfende Arbeit in
richtige Proportion gebracht würden! Zuerst ergäbe sich im-
merhin für eine Staatsverwaltung die Aufgabe, wo es mög-
lich zu verhüten, daß für einen Arbeitszweig eine Ueberzahl
von Arbeitskräften sich ansammle, weil das über die Nach-
frage hinausgehende Angebot der Arbeit, Werth und Preis
herabdrückt. Auch darauf wird schon vielfach hingewirkt
und sollte es noch vielmehr geschehen, daß jedes Jndividium
etwas Ordentliches erlerne! Wenn der Besitz cm die Ent-
Wicklung der Bedürfnisse geknüpft sein wird, birgt auch die

Konkurrenz und der Freihandel keine Gefahr mebr durch
die Unterkonsumation oder Ueberproduktion. Eben durch die

Größe der Bedürfnisse unterscheidet sich die Kultur ja vom
Naturzustande. Der empfundene Mangel muß mit dem

Besitze wachsen, als steigendes Bedürfniß zu steigender Nach-
frage, nach der ihr abhelfenden Arbeit. Nur so lange ist
der Fortschritt der Kultur als Forlschritt der Bedürfnisse im
Stande, den Werth der Arbeitskräfte zu heben im Allge-
meinen, als auch das Kapital für die Kultur von Land und

Leuten, wie für die Arbeit, eine heilbringende Nothwendig-
keit für die Produktion ist. Denn wie an den Besitzwachs-
thum die steigende Entwicklung der Bedürfnisse, so ist an
diese wieder Glück und Freiheit der Besitzlosen geknüpft, zur
Grundlage des Eigenthumerwerbes.

Wie der Besitz das Bedürfniß, d. h. auch den Mangel
hervorbringt, so wird auch der Mangel des Einzelnen zu
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einer Duelle beS allgemeinen ©lüde, inbem er bie SDîrenfdjen

fid) gegenfeitig mertbüott macht. ©tu arbeitâïoô antoacf)fert=
ber Ueberfluß aber, hinter bem bte ©ntmictlung beS Se=

barfeS toeit gurixcEftelji, mirb 1c£)ltefeltcf} 31t einer Duette beS

UnglüdeS bttrcß gu großen ©rttnbbefiß in tobter fëanb. 811=

lein bor ©rtoeiterung ber Sebürfniffe ift bie materiette 3«=
fünft unb ein SBoßtbefinben ber Arbeiter bebingt. ©in
miberrecßtltcßer Singriff berfelben auf baS Kapital ober ben

Sefiß in ber ©efettfcrjaft fcßäbigt baßer aud) immer fie
felbft. 3nbem unS bie Naturmiffenfcßaft immer meßr unb
meßr mit ben ©efeßen ber Natur befannt macht, gibt fie

uns aud) bie SNadjt, fie in unferm 3ntereffe gu* beperr-
fdEjen; feßen mir bocß jeßt fc£)on, mie ifjre großen ©r=

rungenfcßafteit bie fegenSreicßften SBirfungen auf baS gange
ßeben ber SNenfcßßeit ausüben unb mir finb gur fübnften 3u=
üerficßt auf eine meit glüdlicßere 3uiunft fcßoit für bie_

näcßfte ©eneration berechtigt, menn nicht bor ber 3ett eine

311 befürcßteitbe große unb fcßredltcße ^ßroletarierreiaolitlion
unfere ©rrungenfcßafteit mittellos macht unb Pernicßtet, mo=

nad) Saßrhunberte guttt SBieberaufbau erforberlid) fein mür=

ben! @0 biel Sertranen bie heutige Sultur auf ifjre fcfjon

3U Stage getretenen unb nod) in ißrem ©cßooße latent fd)lum=
mernben Gräfte unb Heilmittel, 3ur Stufbefferung beS 9Nen=

fcßenlofeS auch gu feßen man berechtigt ift, aniß bann, felbft
menn fidj Dr. ©rßarbt'S Draum, bon Deutfcßlanb in 100
Sohren ober bie ©alofcßen beS ©UicfeS, ein fogialeS 2Mr=
cßen bon Nttcßael fÇIûrfcfjetm, erioahrt unb felbft menn mir
fofort auf frieblichem SBege nach feinem Sorfcßlage gur Söf=

ung ber fogialen 3rage, ben bor. ihm uns gemiefeneit eingigett
NettungStoeg betreten. Dahin mirb unb fott eS mohi bennod)
auf ©rben nie fommen, baß bem menfißlicßen ßeben alle
ßaften abgenommen merben, meil eS nicht bloS bie Sebeut=

ung eines plßfifißen StmgeffeS, fonbern einer fittlicßen 8luf=
gäbe hat, bei pßßfifcßem ©ebeißen and) gu fittlicß geiftigem
2Bad)Sthum! Sßrof. Dr. 3oßS. Huber, beffen breier Sorträge
bon 1865 gur Drientirung in ber fogialen fjrage über bie

Proletarier mir unS bebier.ten finbet gemiß gutreffenb: „3n
ber etßifcßen ßebenSauffaffnng allein liegt eine bie SBelt i'tber=

minbenbe fraft ber Nefignation, ohne bie mir auch in ben

glücflichften Serßältniffen mißt gu befteßen bermöchten."
(g-ortfeßitng folgt).

5Buttbe»ßefcl} betr. bie (Srftnimuppittentc.
(58om 29. Suni 1888.)

(©ctjtuß.)

III. Son ber Nachahmung.
Slrt. '24. ©emäß ben nachfteßenben Sefttmmungen fann

auf bem SBege beS 3töP ober ©trafprogefjeS belangi mer=

ben: 1) mer patentirte ©egenftänbe nachahmt ober fie un=
erlaubter SBeife benußt; 2) mer bie nachgeahmten ®egen=

ftäitbe berfauft, feilhält, in Serfeßr bringt ober auf fcßmei=

gerifcßeS ©ebiet einführt; 8) mer bei biefen Hanblungen
miffentlid) mitgemirft, ober bereit SluSfüßrung begünftigt ober

erleichtert hat; 4) mer fid) meigert, bie Herfunft öon tu
feinem Sefiße befinblicßen nachgeahmten ©egenftänben an=

gugeben.
Slrt. 25. SBer eine ber im Porftehenben Sirtitel ermähnten

Hanblungen oorfäßlid) begeht, mirb gum ©d)abenerfaß Per=

urtheilt unb überbieg mit einer ©elbbuße im Setrage öon
Sr. 30—2000, ober mit ©efängniß in ber Dauer bon 8
Dagen bis gu einem 3aßr, ober mit ©elbbuße unb @e=

fängniß innerhalb ber angegebenen Segrengung beftraft. —
©egen Nüdfättige tonnen biefe ©trafen bis auf baS Dop=
pelte erhöht merben. Sloß faßrläßige llebertretnng mirb nicht
beftraft. Die 3totIentfcßäbigung bleibt inbeffen in ben in
Slrt. 24 ermähnten gälten borbehalten.

Slrt. 26. Die 3'öiltlage fteßt Sebermann gu, melcßer
ein rechtliches 3ntereffc barait nacßtoeiSt. Die Seftrafung
erfolgt nur auf Slntrag beS Serleßten, nad) ber ©trafprogeß=
orbnnng beSjenigen Kantons, in meldjettt bie flage ange=
ftrengt mirb. Dtefe tann entmeber am Domigil beS Sln=

gefcßulbigten, ober an bem Drte, mo baS Sergeßeit begangen
morbeit ift, erhoben merben. 3n feinem Satte bürfett für
baS gleiche Sergehen mehrere ftrafrecßtlicße Serfolgungeit
eintreten. SBenn feit ber leßteu llebertretnng mehr als groei
Saßre uerfloffen finb, fo tritt Serjährung ber Mage ein.

Slrt. 27. Die ©ericßte haben auf ©ritr.b erfolgter 3iüü=
ober ©traft'lage bie als uötßig eraditeten oorforglicßen Ser=
fügungen gu treffen. Namentlich tonnen fie nad) Sorroeifitng
beS patentes eine genaue Sefcßreibung ber angeblich» ttacß=

geahmten ©egenftänbe, fomie ber anSfcßließlid) gur Nad)=
aßmung bieneuben SBertgeuge unb ©erätße, unb uöthigeufallS
audt) bie Sefcßlagnahme ermähnter ©egenftänbe, SBertgeuge
unb ©erätße üorneßmen laffen. SBenn ©rnnb üorßanbeit ift,
eine Sefcßlagnaßme borguneßmen, fo tann bgS ©ericßt bem

Stöger eine Saution auferlegen, metcße er oor ber Sefcßlag=
nähme gu hinterlegen ßat.

Slrt. 28. DaS ®erid)t tann auf Necßttung unb bis gum
Selaufe ber bent üerleßten Dßetle gugefprocßenen ®ntfd)äbi=
gütigen unb ber Snßett bie SonfiSfatiott ber mit Sefcßlag
belegten ©egenftänbe Perfügen. ©S foil, felbft int gälte einer

greifprecßung, menn nötßig, bie Sernicßtmig ber ausfd)tieß=
ließ gur Nacßahmttng beftimmten SBertgeuge ttttb ©erätße
anorbnen. ®S fann auf Soften ber Sernrtßeilten bie Ser=

öffeniltcßintg beS ©rfenntniffeS in einer ober mehreren 3a=
tungen auorbnett.

Slrt. 29. SBer recßtSmibrigermeife feine ©efcßäftSpapiere,
Singeigen ober ©rgeugniffe mit einer Segeicßtiung oerfießt,
metcße gum ©tauben oerleiten fott, baß eitt patent befteßt,
mirb üott SlmteS megen ober auf Mage ßin mit einer ®elb=
büße Pint 30 biS" 500 granfen, ober mit ©efängniß in ber
Dauer tton 3 Dagen bis gu 3 SNouaten, ober mit @elb=

büße unb ©efängniß innerhalb ber angegebenen Segrengung
beftraft. ©egen Nüdföttige tann biefe ©träfe bis auf baS

Doppelte erßößt merben.
Slrt. 30. Die,fantone haben gur Seßanblung ber gioil=

rechtlichen ©treitigfeiten megen Nachahmung patentirter ®egeu=
ftänbe eine ©ericßt'Sftelte gu begeießtten, metcße ben $rogeß
als eingige tantonale Snftang entfeßeibet. Die Sernfung an
baS SunbeSgericßt ift oßne Nücfficßt auf bett SBertßbctrag
ber ©treitfaiße guläffig.

Slrt. 31. Der ©rtrag ber Süßen fließt itt bie fautonS=
faffe. Sei SlnSfälinng einer ©elbftrafe ßat ber Nicßter für
ben Çatt ber Nichteinbringlicßteit berfelbett eine entfprecßenbe
©efängnißftrafe feftgufeßen.

IV. SerfcßiebeneS unb ©cßlußbeftimmungen.
Slrt. 32. Die Slngehörigen ber Sänber, melcßer mit ber

©eßmeig eine bezügliche fonoention abgefd)loffen haben, tön=

nen innerhalb einer $rift Pott 7 Neonaten 00m Datum beS

SatentgefucßeS in einem ber genannten ßänber, unb unter
Sorbeßalt ber Ned)te Dritter, ißr ©efueß in ber ©eßmeig

hinterlegen, oßne baß bnreß ingroifeßen eingetretene Dßat=
faeßen, mie bnreß ein anbereS Satentgefud) ober eine Ser=

öffentlichung, bie ©üttigfeit ißreS Patentgefucßeg beeinträdltigt
merben tonnte.

DaS gleiche Necßt mirb bettjenigen ©dimeigerbürgern ge=

roäßrt, metcße in erfter ßtnie eitt Satentgefud) itt einem ber

im Porigen Slbfaße begeießneten Sänber eittgereid)t ßaben.
Slrt. 33. 3ebem ©rfinber eines patentirbaren, in einer

nationalen ober internationalen SluSftellung in ber ©eßmeig

aitSgefieflten ©rgettgniffes mirb, naeß ©rfüttttitg ber oont

«-
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einer Quelle des allgemeinen Glücks, indem er die Menschen
sich gegenseitig wertbvoll macht. Ein arbeitslos anwachsen-
der Ueberfluß aber, hinter dem die Entwicklung des Be-
darseS weit zurücksteht, wird schließlich zu einer Quelle des

Unglückes durch zu großen Grundbesitz in todter Hand. Al-
lein vor Erweiterung der Bedürfnisse ist die materielle Zu-
kunft und ein Wohlbefinden der Arbeiter bedingt. Ein
widerrechtlicher Angriff derselben auf das Kapital oder den

Besitz in der Gesellschaft schädigt daher auch immer sie

selbst. Indem uns die Naturwissenschaft immer mehr und

mehr mit den Gesetzen der Natur bekannt macht, gibt sie

uns auch die Macht, sie in unserm Interesse zu' beherr-
schen; sehen wir doch jetzt schon, wie ihre großen Er-
rungenschasten die segensreichsten Wirkungen auf das ganze
Leben der Menschheit ausüben und wir sind zur kühnsten Zu-
verficht aus eine weit glücklichere Zukunft schon für die.
nächste Generation berechtigt, wenn nicht vor der Zeit eine

zu befürchtende große und schreckliche Proletarierrevolution
unsere Errungenschaften mittellos macht und vernichtet, wo-
nach Jahrhunderte zum Wiederausbau erforderlich sein wür-
den! So viel Vertrauen die heutige Kultur auf ihre schon

zu Tage getretenen und noch in ihrem Schooße latent schlum-
mernden Kräfte und Heilmittel, zur Aufbesserung des Men-
schenloses auch zu setzen man berechtigt ist, auch dann, selbst

wenn sich Dr. Cnhardt's Traum, von Deutschland in 100
Jahren oder die Galoschen des Glückes, ein soziales Mär-
chen von Michael Flürscheim, erwahrt und selbst wenn wir
sofort auf friedlichem Wege nach seinem Vorschlage zur Lös-

ung der sozialen Frage, den von ihm uns gewiesenen einzigen
Rettungsweg betreten. Dahin wird und soll es wohl dennoch

auf Erden nie kommen, daß dem menschlichen Leben alle
Lasten abgenommen werden, weil es nicht blos die Bedeut-

ung eines physischen Prozesses, sondern einer sittlichen Auf-
gäbe hat, bei physischem Gedeihen auch zu sittlich geistigem
Wachsthum! Prof. Dr. Johs. Huber, dessen dreier Vorträge
von 1865 zur Orientirung in der sozialen Frage über die

Proletarier wir uns bedienten findet gewiß zutreffend: „In
der ethischen Lebensauffassung allein liegt eine die Welt über-
windende Kraft der Resignation, ohne die wir auch in den

glücklichsten Verhältnissen nicht zu bestehen vermöchten."
(Fortsetzung folgt).

Bmldesgesetz lletr. die Erfindungsplttmte.
(Vom 2ö. Juni 1888.)

(Schluß.)

III. Von der Nachahmung.
Art. 24. Gemäß den nachstehenden Bestimmungen kann

auf dem Wege des Zivil- oder Strafprozesses belangt wer-
den: 1) wer patentirte Gegenstände nachahmt oder sie un-
erlaubter Weise benutzt; 2) wer die nachgeahmten Gegen-
stände verkauft, seilhält, in Verkehr bringt oder auf schwei-

zerisches Gebiet einführt; 3) wer bei diesen Handlungen
wissentlich mitgewirkt, oder deren Ausführung begünstigt oder

erleichtert hat; 4) wer sich weigert, die Herkunft von in
seinem Besitze befindlichen nachgeahmten Gegenständen an-
zugeben.

Art. 25. Wer eine der im vorstehenden Artikel erwähnten
Handlungen vorsätzlich begeht, wird zum Schadenersatz ver-
urtheilt und überdies mit einer Geldbuße im Betrage von
Fr. 30—2000, oder mit Gefängniß in der Dauer von 3
Tagen bis zu einem Jahr, oder mit Geldbuße und Ge-
fängniß innerhalb der angegebenen Begrenzung bestraft. —
Gegen Rückfällige können diese Strafen bis auf das Dop-
Pelte erhöht werden. Bloß fahrläßige Uebertretung wird nicht
bestraft. Die Zivilentschädignng bleibt indessen in den in
Art. 24 erwähnten Fällen vorbehalten.

Art. 26. Die Zivilklage steht Jedermann zu, welcher
ein rechtliches Interesse daran nachweist. Die Bestrafung
erfolgt nur auf Antrag des Verletzten, nach der Strafprozeß-
ordnung desjenigen Kantons, in welchem die Klage ange-
strengt wird. Diese kann entweder am Domizil des An-
geschuldigten, oder an dem Orte, wo das Vergehen begangen
worden ist, erhoben werden. In keinem Falle dürfen für
das gleiche Vergehen mehrere strafrechtliche Verfolgungen
eintreten. Wenn seit der letzten Uebertretung mehr als zwei
Jahre verflossen sind, so tritt Verjährung der Klage ein.

Art. 27. Die Gerichte haben auf Grund erfolgter Zivil-
oder Strafklage die als nöthig erachteten vorsorglichen Ver-
fügungen zu treffen. Namentlich können sie nach Vorweisung
des Patentes eine genane Beschreibung der angeblich nach-
geahmten Gegenstände, sowie der ausschließlich zur Nach-
ahmung dienenden Werkzeuge und Geräthe, und nöthigenfalls
auch die Beschlagnahme erwähnter Gegenstände, Werkzeuge
und Geräthe vornehmen lassen. Wenn Grund vorhanden ist,
eine Beschlagnahme vorzunehmen, so kann dgs Gericht dem

Kläger eine Kaution auferlegen, welche er vor der Beschlag-
nähme zu hinterlegen hat.

Art. 28. Das Gericht kann ans Rechnung und bis zum
Belaufe der dem verletzten Theile zugesprochenen Entschädi-
gungen und der Bußen die Konfiskation der mit Beschlag
belegten Gegenstände verfügen. Es soll, selbst im Falle einer

Freisprechung, wenn nöthig, die Vernichtung der ausschließ-
lich zur Nachahmung bestimmten Werkzeuge und Geräthe
anordnen. Es kann auf Kosten der Verunheilten die Ver-
öffentlichung des Erkenntnisses in einer oder mehreren Zei-
tnngen anordnen.

Art. 29. Wer rechtswidrigerweise seine Geschäftspapiere,
Anzeigen oder Erzeugnisse mit einer Bezeichnung versieht,
welche zum Glauben verleiten soll, daß ein Patent besteht,
wird von Amtes wegen oder auf Klage hin mit einer Geld-
bnßä'von 3V bis 500 Franken, oder mit Gefängniß in der
Dauer von 3 Tagen bis zu 3 Monaten, oder mit Geld-
büße und Gefängniß innerhalb der angegebenen Begrenzung
bestraft. Gegen Rückfällige kann diese Strafe bis auf das
Doppelte erhöht werden.

Art. 30. Die Kantone haben zur Behandlung der zivil-
rechtlichen Streitigkeiten wegen Nachahmung patentirter Gegen-
stände eine Gerichtsstelle zu bezeichnen, welche den Prozeß
als einzige kantonale Instanz entscheidet. Die Berufung an
das Bundesgericht ist ohne Rücksicht auf den Werthbetrag
der Streitsache zulässig.

Art. 31. Der Ertrag der Bußen fließt in die Kantons-
kasse. Bei Ausfüllung einer Geldstrafe hat der Richter für
den Fall der Nichteinbringlichkeit derselben eine entsprechende
Gefängnißstrafe festzusetzen.

IV. Verschiedenes und Schlußbestimmnngen.
Art. 32. Die Angehörigen der Länder, welcher mit der

Schweiz eine bezügliche Konvention abgeschlossen haben, tön-
nen innerhalb einer Frist von 7 Monaten vom Datum des

Patentgesuches in einem der genannten Länder, und unter
Vorbehalt der Rechte Dritter, ihr Gesuch in der Schweiz
hinterlegen, ohne daß durch inzwischen eingetretene That-
fachen, wie durch ein anderes Patentgesuch oder eine Ver-
öffentlichung, die Gültigkeit ihres Patentgesuches beeinträchtigt
werden könnte.

Das gleiche Recht wird denjenigen Schweizerbürgern ge-
währt welche in erster Linie ein Patentgesnch in einem der

im vorigen Absätze bezeichneten Länder eingereicht haben.
Art. 33. Jedem Erfinder eines patenlirbaren, in einer

nationalen oder internationalen Ausstellung in der Schweiz
ausgestellten Erzeugnisses wird, nach Erfüllung der vom
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